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leichterung von Unternehmenssanierungen, waren ganz
ähnlich, doch gingen die Maßnahmen zum Teil in eine
andere Richtung also zuvor in Österreich. Vor allem die
Stärkung des Einflusses der Gläubiger sowie die Erweite-
rung des rechtlichen Sanierungsinstrumentariums (Stich-
wort: Debt Equity Swaps) stechen heraus. Auch das Recht
über Schuldverschreibung wurde in Deutschland schon
2009 modernisiert. In Österreich steht die Reform dazu
aus. Die rechtsvergleichende Analyse in voller Länge auf
rechtsblatt.at.

– MMag. Gottfried Gassner
(Binder Grösswang RAe)
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schiede des UN-Kaufrechts zu den natio-
nalen Gewährleistungs- und Schaden-
ersatzbestimmungen analysiert und im
Einzelfall genau durchdacht werden.
Durch Vereinbarung der Zuständigkeit
eines internationalen Schiedsgerichts
wird (in den meisten Fällen) außerdem
die Durchsetzbarkeit der eigenen Ansprü-
che aus einem internationalen Vertrag ge-
währleistet. Die Vereinbarung einer inter-
national anerkannten Schiedsordnung
wie UNCITRAL gewährleistet ein für
beide Seiten faires Verfahren.
DR. OTTO
WÄCHTER

Der Autor ist Partner bei Graf & Pitkowitz
RAe in Wien. Zitiervorschlag: Wächter,
„Die Fallen für Unternehmen im inter-
nationalen Handel“, RechtsBlatt
28.11.2013 (RDB: RechtsBlatt 2013/48/01)

FUSSNOTEN
[1] Link: s. Online-Ausgabe. [2] Entwickelt
von UNCITRAL, der Kommission der
Vereinten Nationen für internationales
Handelsrecht. [3] Geschäftsfähigkeit oder
Vertretungsmängel sind weiterhin nach
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Die Fallen
internation
Gerade vor Weihnachten brumm
der EU mitunter Fallen auf Unte
sollten, auf welche Rechtsgrund
welche Unterschiede zwischen i

Nicht immer sind sich heimische Unter-
nehmer bewusst, welches Risikopotenti-
al grenzüberschreitende Rechtsgeschäfte
mit Drittstaaten aufweisen. Dies, obwohl
die österreichische Import- und Export-
tätigkeit in Bezug auf Drittländer stetig
steigt. Im Folgenden soll das Problem-
bewusstsein für mögliche Fallen geweckt
werden (am Beispiel Warenkaufvertrag
zwischen einem österreichischen und
einem chinesischen Unternehmen):

Vertragspartner-Check. Wesentlich ist,
zunächst einen Nachweis über die Exis-
tenz des Vertragspartnerunternehmens
(zB Handelsregisterauszug, Bonitätsprü-
fung) einzuholen. Aufmerksame Unter-
nehmer sollten sich zudem jedenfalls eine
Vollmacht vorlegen lassen, die ausweist,
welche Personen (einzeln oder zusam-
men) das Vertragspartnerunternehmen
vertreten können. Beim Handel mit China
ist außerdem zu überprüfen, ob das Ver-
tragspartnerunternehmen über eine ei-
gene Außenhandelslizenz verfügt (diese
erlangt das Unternehmen in der Regel
durch einfache Registrierung).

Rechtswahl und Durchsetzung. Der
(schriftliche) Kaufvertrag sollte Bestim-
mungen zum auf den Kaufvertrag an-
wendbaren Recht enthalten. Die Verein-
barung des Rechts eines Drittstaates ist
zulässig, aber nicht empfehlenswert,
wenn das ausländische Recht schwer zu-
gänglich ist. Der Anwendbarkeit von
österreichischem Recht wird der Ver-
tragspartner möglicherweise nicht zu-
stimmen. 80 Staaten1 sind dzt Vertrags-
staaten des CISG (Übereinkommen der
Vereinten Nationen über den internatio-
nalen Warenkauf vom 11. April 1980, „UN-
Kaufrecht“2), darunter Österreich und
für Untern
alen Hand

t der Handel. Allerdings lauern b
nehmen. Der Praxisleitfaden, wi

lagen im Streitfall Ansprüche ges
ternationalen und nationalen R

Lösung für international tätige Unter-
nehmer, die sich so auf eine gemeinsame
„
nicht vollstreckbar. Die Vereinbarung der
Zuständigkeit eines internationalen
Schiedsgerichts und die Anwendbarkeit

der jeweiligen Schiedsordnung (zB der
UNCITRAL Schiedsregeln, welche voll-
ständige, weltweit anerkannte Regelun-
gen zum Schiedsprocedere enthalten)
kann in diesem Punkt Abhilfe schaffen.
149 Staaten sind derzeit Parteien des
Übereinkommens über die Anerkennung
und Vollstreckung ausländischer
Schiedssprüche (UN-Übereinkommen
vom 10. 6. 1958), darunter Österreich, die
USA und China. Schiedssprüche jedes
Vertragsstaates können nach den Verfah-
rensvorschriften des Staates, in dem die
Vollstreckung des Schiedsspruches gel-
tend gemacht wird, vollstreckt werden.
Die Wahl des zuständiges Schiedsgerich-
tes könnte im Vertrag (Schiedsklausel)

Die Vereinbarung einer
Schiedsordnung wie UNCIT-
RAL gewährleistet ein für
beide Seiten faires Verfahren
hmen im
el

ei Wareneinkäufen außerhalb
Verträge gestalten werden

tützt werden können und
chtsvorschriften bestehen.

Zusätzlich kann der geschädigte Ver-
tragspartner (unabhängig davon, ob der
schädigende Vertragspartner Rechts-
oder Sorgfaltspflichten verletzt hat) Er-
satz für Vermögensschäden geltend ma-
chen. Der Schädiger kann sich dieser
Haftung nur entziehen, wenn der Scha-
denseintritt außerhalb seines Einfluss-
bereiches lag (zB Schädigung durch un-
beteiligte Dritte). Bestimmungen zum
Regressanspruch des Verkäufers gegen
seinen Lieferanten bzw. Zwischenhänd-
ler oder zur Verletzung vorvertraglicher
Schutz- und Sorgfaltspflichten kennt das
UN-Kaufrecht nicht. Das Bestehen dieser
Ansprüche ist daher nach dem auf den
Vertrag anwendbaren innerstaatlichen
Recht zu beurteilen. Unter Umständen
gibt es diese Ansprüche, wenn das Recht
eines Drittstaates anwendbar ist, nicht.

Fazit. Das UN-Kaufrecht ist – wie oft pro-
klamiert – weder eindeutig käufer- noch
verkäuferfreundlich, sondern vor allem
ein sicherer (für beide Seiten annehmba-
rer) Kompromiss, der Transaktionskosten
minimiert. In jedem Fall sollten trotzdem
die Auswirkungen der rechtlichen Unter-
China. Das UN-Kaufrecht zählt zum
innerstaatlichen Recht jedes Vertragsstaa-
tes. Wird zB bei Vereinbarung der An-
wendbarkeit von österr Recht die An-
wendbarkeit des UN-Kaufrechts nicht
ausdrücklich ausgeschlossen, ist UN-
Kaufrecht anwendbar. Das UN-Kaufrecht
regelt Kaufverträge zwischen Unterneh-
mern, die ihren Firmensitz nicht im sel-
ben Staat haben. Diese Bestimmungen
verdrängen die österr Gewährleistungs-
und Schadenersatzbestimmungen3. Das
UN-Kaufrecht bietet eine pragmatische

zB auf das Vienna International Arbitral
Centre (“VIAC“) oder andere internatio-
nal anerkannte Schiedsgerichte fallen.

Schwierigkeiten bei der Abwicklung.
Nach UN–Kaufrecht4 kann der Käufer
bestimmte Rechtsbehelfe (Vertragsauf-
hebung, Austausch der Ware) nur bei
„wesentlicher Vertragsverletzung“ (zB
verspätete Leistung beim Fixgeschäft)
verlangen. Mängel müssen dem Verkäu-
fer „binnen angemessener Frist“ ange-
zeigt werden (ein Sachmangel spätestens
zwei Jahre nach der Übergabe der Ware).
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Im internationalen Handel können Unternehmen Gefahren vorbeugen
Rechtsgrundlage stützen können. Der
Text des UN-Kaufrechts wurde in fast
jede Sprache übersetzt (mit Auslegungs-
schwierigkeiten ist selten zu rechnen).

Die Vereinbarung des anwendbaren
Rechtes alleine hilft aber noch nicht, um
im Falle eines Streits einen Anspruch
außerhalb Österreichs durchsetzen zu
können. Österreichische Gerichtsurteile
sind zB in China, aber auch in den USA
RechtAktuell

OGH zu Beiräten in
Privatstiftungen

D er OGH hat in einer jüngsten Entscheidung (OGH
9. 9. 2013, 6 Ob 139/13d) abermals zu den Kompe-
tenzen eines aufsichtsratsähnlichen Beirats einer

Privatstiftung abgesprochen. Die Stiftungsurkunde einer
österreichischen Privatstiftung sah das Recht des Stif-
tungsbeirats vor, Vorstandsmitglieder aus Gründen des §
27 PSG (grobe Pflichtverletzung, Unfähigkeit, Insolvenz)
mit der gemäß § 14 Abs 3 PSG erforderlichen Mehrheit
(drei Viertel der Stimmen) abzuberufen. Weiters sah sie
vor, die Vergütung des Vorstands festzulegen und be-
stimmte Geschäfte, wie etwa die Bestimmung von Be-
günstigten und die Vornahme von Ausschüttungen an die
Begünstigten, nur mit Zustimmung des Beirats vorzuneh-
men.

Das Höchstgericht sprach unter Verweis auf die Entschei-
dungen des OGH 6 Ob 49/07k; 6 Ob 50/07g; 6 Ob 42/09h
aus, dass im vorliegenden Fall ein aufsichtsratsähnlicher
Beirat vorlag, da die Stiftungsurkunde dem Beirat im
Wesentlichen jene Befugnisse verlieh, die nach § 25 PSG
dem Aufsichtsrat einer Privatstiftung eingeräumt sind.

Das allgemeine in der Stiftungsurkunde verankerte Recht
des Beirats zur Abberufung von Vorstandsmitgliedern
aus Gründen des § 27 PSG ist zu weitreichend. Wenn das
Abberufungsrecht des nur oder mehrheitlich aus Begüns-
tigten bestehenden Stiftungsbeirats gegenüber dem
Stiftungsvorstand nicht auf die Abberufungsgründe des §
27 Abs 2 Z 1 bis 3 PSG beschränkt ist, liegt ein Wider-
spruch zu § 14 Abs 4 PSG vor und die entsprechende Be-
stimmung der Stiftungsurkunde ist unzulässig.

Die in der Stiftungsurkunde verlangte Zustimmung des
ausschließlich aus Begünstigten bestehenden Beirats für
die Bestimmung von Begünstigten und die Vornahme von
Ausschüttungen an Begünstigte ist unzulässig. Damit
können die Begünstigten über ihre eigene Begünstigten-
stellung und die Höhe der an sie zu erfolgenden Zuwen-
dungen entscheiden. Diese Regelung verstößt daher
gegen die von den Gesetzesmaterialien als Gründe für die
Unvereinbarkeitsregelung des § 15 Abs 2 PSG angeführte
„Objektivität des Stiftungsvorstands bei der Vollziehung
der Begünstigtenregelung“ und die Vermeidung von

RechtsB
Kollisionen.
Insgesamt reichten somit die Einflussmöglichkeiten des
Beirats über eine bloße Kontroll- und Beratungsfunktion
weit hinaus und verschafften dem Beirat einen maßgeb-
lichen Einfluss auf die Geschäftsführung des Stiftungs-
vorstands insofern, als ihm das Einlegen eines Vetos bei
bestimmten Rechtsgeschäften die Möglichkeit eröffnete,
den Stiftungsvorstand in seinen Entscheidungen zu len-
ken. Dies ist nach dem OGH aber rechtlich unzulässig. .

– Dr. Albert Birkner, LL.M.
(CHSH RAe)

RechtVergleichend

Insolvenzrecht: Ein
Blick über die Grenze

I m Juli 2010 trat in Österreich die Novelle zum Insol-
venzrecht in Kraft. Vor dem Hintergrund der Wirt-
schaftskrise war es das erklärte Hauptmotiv der

Reform, die Sanierung von Unternehmen zu erleichtern.

Im März 2012, also etwas mehr als eineinhalb Jahre spä-
ter, hat auch unser nördlicher Nachbar Deutschland das
Insolvenzrecht modernisiert. Die Ziele, nämlich die Er-
innerstaatlichem Recht zu beurteilen. [4]
UN- Kaufrecht versus österr. Recht: Link s.
Online-Ausgabe.

RECHTSGEBIETE, NORMEN UND LITERATUR
Zivilrecht, nationales Kollisionsrecht, inter-
nationales Vertragsrecht, Völkerrecht;
CISG; New Yorker Übereinkommen über
die Anerkennung und Vollstreckung aus-
ländischer Schiedssprüche, 7. 6. 1959;
IPRG; Schlechtriem/Schwenzer, Kommen-
tar zum einheitlichen UN Kaufrecht (CISG)6


